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Praktikumsvereinbarung AgriViva 
für den Kanton Waadt


Diese Vereinbarung wird geschlossen zwischen

dem Praktikumsleiter: Vorname, Name, Adresse,

dem Teilnehmenden / gesetzlich Vertretung: Vorname, Name, geboren am Geburtsdatum, Adresse, und

AgriViva, Archstrasse 2, CH-8400 Winterthur, mit folgender Kontaktadresse für den Kanton Waadt: ProConseil, AgriViva, Route de Gréchon 3, 1510 Moudon.
Ziel des Einsatzes
Ein AgriViva-Einsatz soll mit den landwirtschaftlichen Berufen vertraut machen. Der Teilnehmende wirkt bei den täglichen Verrichtungen im Betrieb mit. Er hilft dem Praktikumsleiter und seiner Familie bei ihrer Arbeit. Der Einsatz soll es ermöglichen, die verschiedenen Seiten der schweizerischen Landwirtschaft kennenzulernen. Die Arbeit richtet sich dabei nach den Jahreszeiten.
Ort
Der Einsatz wird im Kanton Waadt im Betrieb des Praktikumsleiters geleistet. Für Teilnehmende mit Wohnsitz in der Schweiz stellt AgriViva persönliche Gutscheine für die Kosten zu Halbtaxtarif für die Hin- und Rückreise vom Wohnort zum Einsatzort mit dem öffentlichen Verkehr aus. Es werden keine zusätzlichen Kosten wegen einer Unterbrechung des Einsatzes übernommen. 
Dauer
Der Einsatz erfolgt vom Startdatum bis Enddatum. Während des Einsatzes ist der Teilnehmende Teil der Familie des Praktikumsleiters. Er verbringt die Wochenenden und seine Freizeit bei ihr, ausser wenn vor Beginn des Einsatzes mit dem volljährigen Teilnehmenden bzw. seinem gesetzlichen Vertreter Ausnahmen vereinbart wurden.
Arbeit
Die maximale wöchentliche Arbeitszeit hängt vom Alter des Teilnehmenden ab. Sie beträgt:

14 – 17 Jahre	max. 40 Stunden
Ab 18 Jahren	max. 48 Stunden

Die Arbeiten auf dem Hof richten sich nicht immer nach fixen Zeiten. Es kann sein, dass die Ernte bei drohendem Schlechtwetter unbedingt eingebracht werden muss. Dementsprechend kann sich die Arbeitszeit von einem Tag zum anderen ändern.
Taschengeld
Der Teilnehmende erhält Unterkunft und Verpflegung im Wert von CHF 115.50 pro Woche (Teilnehmende unter 18 Jahren) und CHF 231.– pro Woche (übrige Teilnehmende). Ausserdem bezahlt der Praktikumsleiter dem Teilnehmenden ein Taschengeld in folgender Höhe:

14 – 15 Jahre	CHF 12.– pro Arbeitstag
16 – 17 Jahre	CHF 16.– pro Arbeitstag
Ab 18 Jahren	CHF 20.– pro Arbeitstag

Das Taschengeld wird am Ende des Einsatzes ausbezahlt.



Ruhetage 
Der Teilnehmende hat Anspruch auf mindestens 1,5 Ruhetage bzw. Ferien pro Woche, grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen. Ausnahmsweise kann von ihm jedoch verlangt werden, an diesen Tagen zu arbeiten.
Versicherungen
Die Jugendlichen sind während ihres Aufenthaltes auf dem Landwirtschaftsbetrieb nach dem Unfallversicherungsgesetz (UVG) gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle durch den Praktikumsbetrieb zu versichern. 

Die Versicherung gegen Krankheit ist Sache der Jugendlichen (eigene Krankenkasse). Ausländische Jugendliche benötigen eine europäische Krankenversicherungskarte und müssen diese mitbringen. Die Ausweitung des Krankenversicherungsschutz auf die Schweiz ist vor dem Einsatz sicherzustellen. 

Schäden, welche Jugendliche während ihres Einsatzes Dritten zufügen, werden in der Regel durch die Betriebshaftpflichtversicherung des Betriebs oder die Privathaftpflichtversicherung der Jugendlichen gedeckt. In Härtefallsituationen kann AgriViva kontaktiert werden.
Allergien, Medikamente, gesundheitliche Beschwerden (Informationspflicht)
Allergien, physische und psychische Beschwerden oder Einnahme von Medikamenten müssen bei der Reservation angegeben werden. Diese Angaben sind nach der Vermittlung für den Praktikumsleiter einsehbar, damit sie bei der Gestaltung der Aufgaben der Jugendlichen darauf Rücksicht genommen werden kann. 

[bookmark: _Hlk207101638]Benötigen die Jugendlichen regelmässig Medikamente, so hat er diese selbstständig und unter vollumfänglicher Eigenverantwortung selbst vorzunehmen. Die Inhaber der Obhutspflicht informieren den Praktikumsleiter vor Antritt schriftlich über die einzunehmenden Medikamente, Verabreichungsintervall und allfällige Nebenwirkungen mittels des Formulars «Anwendung von Medikamenten». Die Überwachung von Nebenwirkungen bzw. des Krankheitsverlaufs obliegt den Jugendlichen bzw. der gesetzlichen Vertretung. Allfällige Notinterventionsmittel (z.B. Allergiepens, Notfallnummern des Hausarztes etc.) sind den Jugendlichen mitzugeben und der Praktikumsleiter bei dessen Handhabung zu instruieren. Der Praktikumsleiter kann allenfalls freiwillige Hilfestellungen dazu bieten, sind jedoch kein medizinisches Fachpersonal.

Die Abgabe/Anwendung von Medikamenten durch den Praktikumsleiter erfordert bei Minderjährigen das Einverständnis der gesetzlichen Vertretung. Ausgenommen davon ist die medikamentöse Behandlung unter der Kontrolle und Verantwortung eines Arztes.
Abbruch des Einsatzes
Der Praktikumsleiter hat das Recht, einen Einsatz abzubrechen, wenn die Fortführung des Arbeitseinsatzes nicht zumutbar ist. Auch AgriViva hat das Recht, den Einsatz abbrechen zu lassen, wenn wesentliche Faktoren bei der Anmeldung nicht bekannt gegeben wurden (z.B. starke Allergien, gesundheitliche Beschwerden, Einnahme von Medikamenten, Sucht) und dadurch der Aufenthalt für den Praktikumsleiter nicht tragbar ist. 

Erkranken Teilnehmende für länger als zwei Tage, endet der AgriViva-Einsatz automatisch. Die Jugendlichen kehren nach Hause zurück. Allfällige Mehrkosten, die aus dem Einsatzabbruch entstehen, tragen die Jugendlichen.

Die Jugendlichen haben das Recht, nach einem Gespräch mit dem Praktikumsleiter und nach Rücksprache mit AgriViva den Einsatz abzubrechen, sofern die Weiterführung für die Jugendlichen nicht zumutbar ist. 

Einsatzabbrüche sind immer persönlich und mündlich zu begründen. Die Parteien schenken einander offenes Gehör. Sie sollen im Guten auseinandergehen.
Allgemeine Bestimmung
Der Teilnehmende/seine gesetzlichen Vertreter erklärt/erklären, dass er/sie die Bedingungen für einen AgriViva-Einsatz zur Kenntnis genommen hat/haben und erfüllt/erfüllen. Bei einem Konflikt mit anderen Dokumenten ist nur diese Vereinbarung massgebend. Schliesslich erklären die Parteien ausdrücklich, dass sie hiermit von den Bestimmungen im Rahmen des Beschlusses zur Ausarbeitung eines Musterarbeitsvertrags für die Landwirtschaft im Kanton Waadt) abweichen.


Ausgestellt in Ort und Datum……………………………………………………………………………..



……………………………………………..	……………………………………………..
Der Teilnehmende 						Der Praktikumsleiter
	


……………………………………………..
Name und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (obligatorisch für Jugendliche unter 18 Jahren)



………………………………………………
AgriViva, Vorname Name 
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